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RS OGH 1985/10/14 Bkd72/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1985

Norm

DSt 1872 §12 Abs1 litc

DSt 1872 §17 Abs3 litc

RAO §34 Abs2

ZPO §30

ZPO §160 Abs1

Rechtssatz

Eine Prozeßvollmacht erlischt durch die Einstellung der Rechtsanwaltschaft nicht, sondern ist nur für die Dauer dieses

Berufsverbots suspendiert. Sie muß darum nach Beendigung der Einstellung infolge Zeitablaufs nicht neuerlich erteilt

werden, sondern bildet eine auch weiter gültige Grundlage für die anwaltliche Vertretung im Prozeß.
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